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QMH DRK-Seniorenzentren 

 

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher, 
 

Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines besonderen 
Schutzes bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen zum Besuch 
unserer Einrichtung. Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam und halten die 
allgemeinen Hygieneregeln ein. So verringern Sie mit uns gemeinsam das Infektionsrisiko. 

Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung, erhöhte 
Temperatur, akute Störung des Geruchs-/Geschmackssinns, Erbrechen oder Durch-
fall bzw. Kontakt zu einer SARS-CoV2 infizierten Person hatten, ist kein Besuch 
möglich. 

Sie müssen am Haupteingang registriert werden, ebenfalls der Zeitpunkt des Verlassens 
der Einrichtung, damit ggf. eine Kontaktnachverfolgung gewährleistet werden kann. Hierzu 
ist auch die Abgabe der Kontaktdaten erforderlich. Vor Betreten der Einrichtung werden 
Sie anhand dieses Merkblatts über die Verhaltensregeln unterwiesen und müssen eine 
Händedesinfektion durchführen. Die Unterweisung und der Erhalt des Merkblattes ist 
mit Unterschrift zu bestätigen. Sie erhalten von uns einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz und ggf. einen Schutzkittel bzw. FFP2-Maske. 

Beginn und Ablauf des Besuches:  

 Sie werden zum Besuchsbereich begleitet. (Ein Besuch im Bewohnerzimmer als 
Ausnahme im Rahmen der Sterbebegleitung muss im Vorfeld abgesprochen sein. 
Ebenfalls Besuche bei Menschen, die als Verdachtsfälle eingestuft sind, z.B. mit 
verdächtigen Symptomen, Neuaufnahmen, Rückkehr aus dem Krankenhaus) 

 Die allgemeinen Hygieneregelungen sind jederzeit einzuhalten. Dazu gehören das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Beachtung der Husten- und Niesetikette. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Personen in der Einrichtung muss 
eingehalten und auf Körperkontakt mit ihren Angehörigen verzichtet werden. Ist der 
Mindestabstand in begründeten Einzelfällen nicht gewährleitet (z.B. während der 
Sterbebegleitung)  ist zusätzlich zum Mund-Nasen-Schutz (bei Verdachtsfällen eine 
FFP2-Maske) ein Schutzkittel zu tragen.  

 Nach jedem Besuch ist der Besuchsplatz von den Beschäftigten der Einrichtung zu 
desinfizieren.  

 Bitte werfen Sie den Mund-Nasen-Schutz und ggf. Schutzkittel oder FFP-Maske in 
den dafür vorgesehenen Mülleimer im Eingangsbereich. 

 Informieren Sie uns, wenn Sie Ihren Besuch beenden. Wir begleiten Sie zum 
Ausgang. Bitte geben Sie an, wenn Kontakte zu anderen Menschen entstanden 
sein sollten, die sich nicht vermeiden ließen.   

 
Den weiteren Anweisungen der Einrichtung ist Folge zu leisten. 
 
Ich habe die allgemeinen Informationen zur Kenntnis genommen und bin mit meiner 
namentlichen Registrierung einverstanden: 
 
___________________________________________   
Datum/Uhrzeit und Unterschrift Besucher/Besucherin 


